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Hals⸗Gericht .
Welcher aber in eines andern Holtz / helliger vnd verbottner weiß harwwet /

der ruͤfft dem Foͤrſter/ vnd wagt ein Burgerliche Straff / nach Gewon⸗

heit jedes Orths / ce. Doch wo einer zu vngewoͤnlicher oder verbotte⸗
ner Zeit/ als bey der Nacht / oder an den Feyertaͤgen/ einem andern ſein

Holtz gefehrlicher oder dieblicher weiß abhiebe / der ſoll nach Rathe det

Verſtendigen / herter geſtrafft werden . 1

Straff der jehnen/ die Fiſch ſteleen .
Item / Welcher auß Weyern oder Beheltnuſſen Fiſch fiilt/ iſt auch

einem Diebſtal gleich zuſtraffen / So aber einer auſß einem flleſſenden
vngefangen Waſſer / Fiſch fienge/ das einem andern zuftůnde/ der imag
im Kercker oder an ſeinem Gut geſtrafft werden / nath Gelegenheitvnd
geſtalt der Perſon vnd Sachen / vnd Rathe der Berſſendigenn

Straff der jehnen / die mit vettrautet oder hinter⸗
icgter Habt / ontrerwüch bandein . .

Item / Welcher mit eines andern Gůtter ( die ſhmein gutelnGllau⸗
ben zubehalten vnd verwahren gegeben ſeyn) williger vnd gefehrlicher

weyß / dem Glaubiger zu Schaden handelt / ſolche Miſſethat ſoll einem

Diebſtal gleich/ geſtrafft werden .

Diebſtal heiliger oder geweychter Ding / an gelbehch⸗
ten / auch vngeweychten Stetten .

Item / Stelen von heyligen oder geweychten Dingen oder Stet , CX CVII .

ten / iſi ſchwerer dann andere Diebſtal / vnd geſchicht in dreyerleyweiß.
Zum erſien / ſo einer etwas heyligs oder geweychts ſtilt / an geweychten
Stetten . Zum andern / ſo einer etwas heiligs oder geweychts an vn⸗

geweychten Stetten ſtilt . Zum dritten / wenn einer vngeweychte Ding/
an geweychten Stetten ſtilt . 09

N ij Von

CXCV .

CX VI .
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